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B. Entscheide kantonaler Behorden

6. Unterstiitzungspflicht von Verwandten. Wer Vermogen in einer Liegenschaft
investiert hat, befindet sich nicht in etner Notlage. — Die Unterhaltspflicht der Ehe-
fraw gegeniiber dem Ehemann geht der Unterstiitzungspflicht der Kinder vor.

Der im Jahre 1877 geborene Klager L. T., St. ist arbeitslos und stellt das
Begehren, es sei sein Sohn J.zu monatlichen Unterstiitzungsleistungen von
Fr. 150.— zu verpflichten. Der Sohn lehnt eine Unterstiitzung des Vaters ab mit
der Begriindung, dafl dieser ein Vermdgen von Fr. 20000.— besitze, das in einer
Liegenschaft investiert sei. Der Kliger bestreitet in der Replik den Einwand des
Sohnes und macht geltend, daB im Falle eines Hausverkaufes kein Uberschufl
erzielt werde.

Der Regierungsrat zieht in Erwdgung :

Nach Art. 328ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches sind Kinder ver-
pflichtet, ihre Eltern zu unterstiitzen, sofern diese ohne diesen Beistand in Not
geraten wiirden. Der Anspruch geht auf die Leistung, die zum Lebensunterhalt
des Bediirftigen erforderlich und den Verhaltnissen des Pflichtigen angemessen
ist. Die Unterstiitzungspflicht ist durch die Bediirftigkeit des Berechtigten einer-
seits und durch die finanzielle Leistungsfahigkeit des Pflichtigen anderseits be-
dingt. Im vorliegenden Fall wird die Bediirftigkeit des Kldgers vom Beklagten
bestritten mit der Begriindung, dall noch Vermogen vorhanden sei. Somit ist
zu priifen, ob eine Notlage auf Seiten des Kliagers besteht. Eine solche liegt vor,
wenn der Berechtigte auBerstande ist, sich das zum Lebensunterhalt Erforder-
liche aus eigener Kraft oder aus eigenen Mitteln zu beschaffen. Der im 72. Lebens-
jahr stehende Klédger, der zwar bis vor kurzem noch gearbeitet hat, diirfte bei
seinem vorgeschrittenen Alter nicht mehr in der Lage sein, durch seine Arbeits-
kraft den Lebensunterhalt zu verdienen. Somit ist nur noch zu priifen, ob auch
seine eigenen Mittel erschopft sind. Dies ist zu verneinen. Der Kliger ist Eigen-
timer einer Liegenschaft. Die hypothekarische Belastung dieses Hauses be-
lauft sich auf rund Fr.50000.—, und der Verkehrswert betragt ca. Fr.70000.—.
Die Behauptung des Beklagten, dal Vermdgen in der Liegenschaft investiert sei,
trifft somit zu. Unter diesen Umstdnden mufl dem Kliger zugemutet werden,
dieses Vermogen durch den Verkauf der Liegenschaft zu realisieren. Der Umstand,
daBl das Vermogen in Grundeigentum und nicht auf einem Sparheft angelegt ist,
erscheint als unmaBgeblich. Eine Differenzierung wiirde zu einer Begiinstigung
des Grundeigentiimers fithren, die sich nicht rechtfertigen lieBe. Die Lage auf
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dem Liegenschaftsmarkte ist zur Zeit fir Hausverkiaufe giinstig. Fiir Liegen-
schaften werden Hochstpreise erzielt. Der Klager wird daber durch den Verkauf
seines Hauses keine EinbuBe erleiden. Der Einwand, daB kein UberschulB erzielt
werde, ist nicht haltbar. Die Kosten fiir Handanderung (29, der Kaufsumme)
und Notar, Steuern, Umzug etc. sind mit Fr. 5000.— weit iibersetzt. Daher darf
damit gerechnet werden, daf} ein gewisser UberschuB erzielt wird.

Dazu kommt, dafl der Ehefrau des Kligers eine Forderung von iiber
Fr. 9000.— gegeniiber dem Vermogen des Ehemannes zusteht. Die Ehefrau ist
somit nicht mittellos. Es darf daher von ihr verlangt werden, dafl sie den ihr
zustehenden Anspruch realisiert. Nach Empfang der Fr. 9000.— ist sie gehalten,
aus ihren Mitteln den Ehemann zu unterstiitzen; denn die Unterhaltspflicht der
Ehefrau gegeniiber dem Ehemann geht der Unterstiitzungspflicht der Kinder vor.

Bei dieser Sach- und Rechtslage ist die Heranziehung des Sohnes J. zu
Unterstiitzungsleistungen im gegenwirtigen Moment verfritht; der Kliger be-
findet sich noch nicht in einer Notlage. Der Regierungsrat ist daher zur Abwei-
sung der Klage gelangt.

(Entscheid des Regierungsrates des Kts. Basel-Stadt vom 25. Januar 1949).

7. Unterstiitzungspflicht von Verwandten. Die Unterhaltspflicht des Pflichtigen
gegeniiber seimer Familie ist im Existenzminimum beriicksichtigt — Familien-
zerwiirfnisse zwischen Pflichtigen und Bediirftigen sind ohne Einflufd auf die Unter-
stiitzungspflicht. — Der Unierstiitzungsanspruch ist grundsdtzlich unverzichtbar.

Die 60jahrige Klagerin stellt das Begehren, es seien ihre beiden Séhne N.
und E. B. in Basel je zu monatlichen Unterstiitzungsleistungen von Fr. 50.— zu
verpflichten, da sie arbeitsunfahig und mittellos sei. Der beklagte Sohn N. lehnt
eine Beitragsleistung ab, da er zuerst fiir seine vierképfige Familie sorgen miisse.
Er werde in absehbarer Zeit die Wohnung wechseln und mochte neue Mobel
kaufen. Dazu komme, dafl die Kldgerin ihren beiden S6hnen keine richtige Mutter
gewesen sei und daB der Schwiegersohn sich verpflichtet habe, fiir die Klagerin
aufzukommen. Der Sohn E. hat sich trotz Aufforderung innert niitzlicher Frist
zum Klagebegehren nicht geduBert.

Der Regierungsrat zieht in Erwdgung :

Die Unterstiitzungsbediirftigkeit der Mutter wird von den S6hnen nicht
ausdriicklich bestritten. Es ist somit lediglich zu priifen, ob den S6hnen die Zah-
lung je eines monatlichen Unterstiitzungsbeitrages von Fr.50.— zugemutet
werden kann. Nach konstanter Praxis des Regierungsrates wird vom Einkommen,
welches das Existenzminimum des Pflichtigen iibersteigt, ein Drittel bis die
Halfte fiir Unterstiitzungsleistungen herangezogen. N. verfiigt iiber ein monat-
liches Einkommen von Fr. 920.—, wiahrend sein Existenzminimum rund Fr. 600.—
betrigt. Von der Differenz von Fr. 320.— diirfte somit ohne weiteres ein Betrag
von Fr. 100.— beansprucht werden. E. kommt auf ein Monatseinkommen von
rund Fr. 700.— zu stehen, wihrend sich sein Existenzminimum auf ca. Fr. 550.—
belduft. Auch in diesem Falle konnte die Forderung der Mutter auf Leistung
eines monatlichen Beitrages von Fr. 50.— geschiitzt werden. Nach der geltenden
Praxis lieBe sich eine Belastung des N. bis zu Fr. 100.— und eine solche des E.
bis zu Fr. 50.— durchaus rechtfertigen. Der Einwand des N., dal er zuerst fiir
seine Familie sorgen miisse, ist insofern beriicksichtigt, als im Existenzmini-
mum die entsprechenden Beitrige fiir die Frau und die beiden Kinder eingesetzt
sind. Die geltend gemachten Familienzerwiirfnisse sind nach Literatur und Praxis
ohne Einflu auf die Unterstiitzungspflicht und koénnen daher nicht beriick-
sichtigt werden. SchlieBlich bleibt noch der Einwand, daB sich seinerzeit der
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Schwiegersohn der Klagerin verpflichtet habe, fiir die Schwiegermutter aufzu-
kommen. Auch dieser Einrede kann keine ausschlaggebende Bedeutung zukom-
men. Der Schwiegersohn kann rechtlich zur Unterstiitzung der Schwiegermutter
nicht herangezogen werden. Der Unterstiitzungsanspruch der Mutter gegeniiber
den Kindern ist durch diese Erklirung nicht untergegangen. Selbst wenn die
Mutter damals auf Unterstiitzung seitens der Kinder verzichtet hatte, so wire
ein solcher Verzicht unwirksam. Im Bediirfnisfall kann der Anspruch doch wieder
geltend gemacht -werden. Immerhin diirfte in vorliegendem Fall eine angemessene
Herabsetzung der Forderung der Mutter begriindet sein, da dem Schwieger-
sohn zugemutet werden darf, die Schwiegermutter gegen Entrichtung eines
angemessenen Kostgeldes bei sich aufzunehmen. In diesem Falle liegt der Unter-
stiitzungsbedarf der Klédgerin unter Fr. 200.—; und eine Belastung des Sohnes
N. mit Fr. 40.— pro Monat und des Sohnes E. mit Fr. 20.— pro Monat erscheint
den Verhaltnissen als angemessen. Der Beginn der Unterstiitzungspflicht ist auf
den 1. Mai 1948 festzusetzen. In diesem Sinne ist der Regierungsrat zur teilweisen
GutheiBung der Klage gelangt.

(Entscheid des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt vom 1. Juni 1948.)

8. Unterstiitzungspflicht von Verwandten. Die Bestreitung der Blulsverwandt-
schaft (Ehelicherklirung) kann nach unbeniitztem Ablauf der Anfechtungsfrist ge-
mif Art. 262 ZGB vorfrageweise im Streit betreffend Verwandtenunterstiitzung
nicht gehdrt werden.

1. Der Beklagte und Nichtigkeitskliger wurde am 20. September 1899 als
auBerehelicher Sohn der A.-M. A. geboren. Als diese am 31. Mai 1902 in Genf
W. E. heiratete, bezeugten beide EheschlieBenden dem Zivilstandsbeamten unter-
schriftlich, daB sie den Beklagten anerkennten und legitimierten. Der Klager und
Nichtigkeitsbeklagte belangte mit Klage vom 27. Oktober 1948 den Beklagten
auf Bezahlung von Fr. 610.— als Unterstiitzungsbeitrag fiir die Kosten der Ver-
sorgung des E. W. K., eines aus erster Ehe des W. E. stammenden Halbbruders des
Beklagten. Der Beklagte bestritt die Forderung mit der Begriindung, es bestehe
zwischen ihm und dem unterstiitzungsbediirftigen E. E. keine Blutsverwandt-
schaft; wie aus einem Vergleich vom 25. November 1899 zwischen seiner Mutter
und einem gewissen M. W. in Solothurn hervorgehe, sei er nimlich tatsdchlich
auBerehelicher Sohn des Letztgenannten; die am 31. Mai 1899 durch W. E. und
seine Mutter erfolgte Anmeldung beim Zivilstandsbeamten als gemeinsames vor-
eheliches Kind berubhe daher auf unrichtigen Angaben und sei ungiiltig. Das Be-
zirksgericht Ziirich, 3. Abteilung, hie die Klage mit Urteil vom 27. Mai 1949 gut.
Hiegegen hat der Beklagte die vorliegende Nichtigkeitsbeschwerde erhoben mit
dem Antrag, das angefochtene Urteil wegen Verletzung klaren Rechts und Ver-
weigerung des rechtlichen Gehors aufzuheben und den Prozefl zur Aufnahme der
angebotenen Beweise und zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zuriick-
zuweisen. Der Klidger beantragt Abweisung der Beschwerde.

Das Bezirksgericht hat auf Vernehmlassung verzichtet.

2. Das angefochtene Urteil geht davon aus, die Ehelicherklirung eines Kin-
des, das nicht von den es anmeldenden Ehegatten gemeinsam gezeugt worden
sei, entfalte fiir das Kind zunichst die gleichen Wirkungen, wie wenn die Voraus-
setzungen einer giiltigen Ehelicherklarung vorligen; es werde ein Rechtsschein
erzeugt, zu dessen Zerstérung das Gesetz die Moglichkeit der Anfechtung ge-
schaffen habe; die Ehelicherkldrung sei nichtig nur dann, wenn das Kind bereits
einen (andern) ehelichen Stand besitze; da der Beklagte vor der streitigen Ehe-
licherklirung unehelichen Standes gewesen sei, sei diese auf keinen Fall nichtig,
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sondern hichstens anfechtbar; die Anfechtung miisse aber innert der dreimona-
tigen Verwirkungsfrist gemalB Art. 262 ZGB durch Klage geltend gemacht wer-
den und koénne nicht durch eine an sich unbefristete Berichtigungsklage geméal
Art. 45 ZGB umgangen werden; ebensowenig konne diese Frage vorfrageweise
im vorliegenden Rechtsstreit unbekiimmert darum, ob die Ehelicherklarung
zeitlich iiberhaupt noch angefochten werden konne, entschieden werden; da der
Beklagte, der schon mit 16—17 Jahren vom Vaterschaftsvergleich mit M. W.
und spitestens an der Siihneverhandlung vom 5. April 1948 von der Ehelich-
erklirung Kenntnis erhalten habe, innert der dreimonatigen Frist die Anfechtungs-
klage nicht erhoben habe, sei sein Anfechtungsrecht verwirkt; die Ehelich-
erklirung konne daher nicht mehr als rechtsgiiltig umgestoflen werden.

3. Die gegen diese Rechtsauffassung erhobene Beschwerde wegen Ver-
letzung klaren Rechts ist unbegriindet. Nicht nur ist dem Gerichte kein Rechts-
satz bekannt, der dem Beklagten die Geltendmachung der Nichtabstammung
nach Ablauf der dreimonatigen Frist zur Anhebung der Anfechtungsklage klar
und eindeutig erlaubte, sondern es erscheint dariiber hinaus die Auffassung des
Bezirksgerichtes als allein mit dem Sinn und Wortlaut des Gesetzes vereinbar.

Der in erster Linie vom Beklagten eingenommene Standpunkt, die Ehelich-
erklarung eines Kindes, das nicht von den anmeldenden Eltern abstamme, sei
widerrechtlich und daher gemiB Art.20 OR nichtig, ist unhaltbar. Art. 20 OR
darf nicht ohne weiteres und unbesehen auf alle im ZGB geregelten Rechtsver-
héiltnisse angewendet werden. Die Ubertragung ist ausgeschlossen, wo das ZGB
die Folgen eines gesetzwidrigen Gebrauchs bestimmter Rechtsinstitute besonders
regelt, wie dies z. B. bei der Ungiiltigkeit der Ehe oder einer Verfiigung von
Todes wegen geschieht. Dies gilt aber auch von der Ehelicherklirung eines auBler-
ehelichen Kindes, das nicht von seinen eingetragenen Eltern abstammt. Das
ZGB hat in Art. 262 ZGB eigens die Moglichkeit geschaffen, eine solche Ehelich-
erklirung binnen einer dreimonatigen Frist anzufechten. Damit bringt das ZGB
zum Ausdruck, daB es eine Ehelicherklirung, die an diesem Mangel leidet, keines-
wegs als nichtig, sondern lediglich als anfechtbar betrachtet. (Anders nur, wenn
das Kind schon einen (andern) ehelichen Stand hat; hier geht es nicht um die
Unrichtigkeit der Abstammung, sondern darum, daf} eine Ehelicherkldrung eines
ehelichen Kindes begrifflich unmdéglich und aus diesem Grund nichtig ist (Egger
N. 5 zu Art. 258 ZGB, BGE 49 I 32).

Aus der vom Gesetz besonders vorgesechenen Méglichkeit, eine Ehelicher-
klirung wegen Nichtabstammung von den eingetragenen Eltern innert bestimm-
ter Frist anzufechten, folgt aber des weitern auch, daf jene nicht durch Beweis
der materiellen Unrichtigkeit der Eintragung im Eheregister gemall Art. 9 ZGB
oder nach Ablauf der Anfechtungsfrist durch eine Einrede der Ungiiltigkeit oder
eine selbstdndige Klage auf Feststellung der Ungiiltigkeit beseitigt werden kann.
Jene zeitlich beschrinkte Anfechtungsmdéglichkeit wire vollig sinnlos, wenn
daneben diese weitern Rechtsbehelfe noch bestinden. Die in dieser Richtung ge-
iibte Bemingelung des Urteils ist daher ebenfalls unbegriindet. Das Bundes-
gericht hat ja in seiner Entscheidung in BGE 55 I 23 hervorgehoben, dal es vor-
frageweise nur dann gewisse Vorgidnge beurteile, wenn der aus ihnen abgeleitete
Familienstand auf Zivilstandsakten gestiitzt werde, ,,die noch als ungesetzlich
angefochten werden konnten®. Nach Ablauf der Anfechtungsfrist ist somit die
vorfrageweise Uberpriifung der Giiltigkeit einer Ehelicherklirung ausgeschlossen.

Der Beklagte kann, wie das Bezirksgericht in zutreffender Weise ausfiihrt,
die Ehelicherklirung auch nicht mit einer Berichtigungsklage nach Art. 45 ZGB
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zu Fall bringen. Die Eintragung der Ehelicherklarung im Eheregister beruht ja
auf echten Unterlagen und ist in formeller Hinsicht unbeanstandet. Eine Berich-
tigung der Eintragung konnte daher erst erfolgen, wenn das aus diesen Unter-
lagen sich ergebende Rechtsverhiltnis, hier die Ehelicherklirung, umgestoen
ware. Auf diesem Standpunkte stehen heute die Praxis (Eidg. Justiz- und Polizei-
departement in BBl 1913 1T 284, 1914 I 348, abgedruckt bei Weil}, 1912—21,
Nr. 298; ziircherisches Obergericht in SJZ 13, 199) und die Rechtslehre (W.
Gautschi: Rechtswirkungen der Eintragung in die Zivilregister, 130, 30; Egger
N. 4 zu Art. 45 ZGB). Die im Kommentar Egger in N. 7 zu Art. 262 ZGB er-
wahnte Moglichkeit der Berichtigung der Ehelicherklirung nach Art. 45 ZGB
steht in offenkundigem Widerspruch zur ersterwihnten Stelle desselben Kom-
mentars; es werden keine Erwigungen angefiihrt, welche die an jener Stelle an-
gestellten widerlegen wiirden. Die an der zweiten Stelle angefiihrten Entschei-
dungen stellen eine dltere Praxis dar, die durch die angefiihrte spitere Stellung-
nahme des eidgendssischen Justiz- und Polizeidepartementes und die Abhand-
lung von Gautschi als iiberholt gelten muf}. Auf keinen Fall kann aus jener zweiten
Kommentarstelle (N. 7 zu Art. 262 ZGB) ein klarer Rechtssatz abgeleitet werden,
der die Beseitigung einer Ehelicherklirung wegen Nichtabstammung des ehelich
erklirten Kindes auf dem Wege der Berichtigungsklage gestattete.

Der Beklagte legt schlieflich noch besonderes Gewicht darauf, die Anfech-
tung der Ehelicherklirung durch das Kind richte sich nicht nach Art. 262 ZGB.
Es trifft zu, dal Art. 262 ZGB sich nach seinem Wortlaut lediglich auf die An-
fechtung durch die erbberechtigten Verwandten der Eltern und den Heimat-
kanton des Vaters bezieht. Das Anfechtungsrecht der direkt Beteiligten, der
Eltern und des Kindes, ist jedoch von der Rechtsprechung allein in Analogie zu
dieser Bestimmung anerkannt worden (Egger N. 3, Silbernagel N. 2 zu Art. 262
ZGB, Tuor, das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 5. Auflage, S. 213); das Gesetz
enthilt denn auch keinen andern Ankniipfungspunkt fiir diese Erweiterung des
Kreises der Anfechtungsberechtigten. DemgemiB ist aber das Anfechtungsrecht
des Kindes auch nur innerhalb der in Art. 262 ZGB festgesetzten Frist von drei
Monaten zuzulassen (Silbernagel N.2 zu Art. 262 ZGB), deren Beginn nach
Lehre und Rechtsprechung auf den Zeitpunkt anzusetzen ist, in dem das Kind
miindig geworden ist und vom Anfechtungsgrund Kenntnis erlangt hat (Egger
N. 5 zu Art. 262 ZGB). Der Beklagte wendet demgegeniiber ein, die dreimonatige
Frist gelte nur fiir die Anfechtung durch Dritte, nicht aber fiir diejenige durch
die direkt Beteiligten. Er beruft sich dabei auf die Rechtsprechung, welche
dem Anerkennenden das Recht zur Anfechtung der Kindesanerkennung ohne
Einschrinkung auf die Dreimonatefrist des Art. 306 ZGB gewidhrt habe (ZR 17
Nr. 184, BGE 49 II 155). Dieser Hinweis geht jedoch vollig fehl, da es dort um
die Anfechtung der Kindesanerkennung durch den Anerkennenden wegen Willens-
méngeln ging, wihrend die dreimonatige Frist des Art. 306 ZGB sich auf die
Geltendmachung der Nichtabstammung vom Anerkennenden und der Unzu-
lassigkeit der Anerkennung bezieht. Die Heranziehung der Bestimmungen iiber
die Aufhebung der Kindesanerkennung liefert aber einen sehr bedeutungsvollen
Anhaltspunkt fiir die Richtigkeit der Auffassung, daB das Kind die Ehelich-
erklirung nicht unbefristet anfechten kann. Art. 305 ZGB, welcher der Mutter
und dem Kinde das Recht gewihrt, sich der Kindesanerkennung in der erleichter-
ten Form der Einsprache zu widersetzen, bestimmt néamlich ausdriicklich, dal3
jene binnen drei Monaten, nachdem sie von der Anerkennung Kenntnis erhalten
haben, von diesem Recht Gebrauch machen miissen. Der dieser Regelung zu-
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grunde liegende Gedanke, daB auch das Kind seinen ihm durch Erklarungen
Dritter verschafften Zivilstand nicht ohne zeitliche Beschrankung soll anfechten
diirfen, muB verniinftigerweise auch auf das Recht des Kindes zur Anfechtung der
Ehelicherklirung iibertragen werden, und zwar dies um so eher, als er der vom
ZGB angestrebten Begiinstigung der Ehelichkeit (Egger N. 2 zu Art. 252 ZGB)
und der Erschwerung von Anderungen zu Ungunsten der Ehelichkeit (Gautschi,
a. a. 0. 19, 124) entspricht.

Das angefochtene Urteil steht demnach mit dem Gesetz in Einklang (vgl.
auch Egger N.5 zu Art. 258 ZGB). Von einer Verletzung klaren Rechts kann
unter diesen Umstinden keine Rede sein. Davon hitte sich der Beklagte bei
griindlichem Studium der Erwdgungen der Vorinstanz iibrigens auch selber
Rechenschaft ablegen miissen.

4. Der Beklagte macht ausserdem eine Verweigerung des rechtlichen Ge-
hors geltend, weil das Bezirksgericht den Beweis der Nichtabstammung vom
angeblichen Vater nicht aufgenommen habe. Die Anrufung dieses Nichtigkeits-
grundes ist unverstindlich. Nach der oben in Erwigung 2 wiedergegebenen
Rechtsauffassung des Bezirksgerichtes hitte die Anfechtung innert dreier Monate,
nachdem der Beklagte vom Anfechtungsgrund Kenntnis erlangt hatte, erfolgen
miissen. Diese Frist ist nach der unangefochtenen Feststellung der Vorinstanz
unbeniitzt verstrichen, weshalb sich die Aufnahme jenes Beweises eriibrigte.
Die Nichtaufnahme von Beweisen, die nach der Rechtsauffassung des Gerichtes
bedeutungslos sind, stellt aber keine Verweigerung des rechtlichen Gehors dar
(Guldener, Nichtigkeitsbeschwerde S. 109). —

Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.

(Entscheid der IIL. Zivilkammer des Obergerichtes des Kantons Ziirich vom
15, September 1949.)

9. Zusiitzliche Alters- und Hinterlassenenfiirsorge im Kanton Bern. Unter Wohn-
sitz vm Sinne von § 7 der Verordnung vom 10. Februar 1948 ist der zivilrechtliche
Wohnsitz zu verstehen. — Die Ehefrau folgt dem Ehemann im Wohnsitz u. a. dann
nicht, wenn sie wegen Geisteskrankhett davernd in einer Anstalt versorgt ist. Ihre
Armengendossigkeit schlieft den Ehemann in solchen Fillen micht von der Alters-
firsorge aus.

1. Die kantonale Zentralstelle fiir Alters- und Hinterlassenenfiirsorge hat
am 8. September 1949 ein Gesuch des J. Z., geb. 1872, von B:, wohnhaft in B.
um Ausrichtung eines zusitzlichen kantonalen Fiirsorgebeitrages zu der eid-
genossischen Altersrente abgewiesen, weil gemaBl § 7 der regierungsritlichen
Verordnung vom 10. Februar 1948 iiber die zusdtzliche Alters- und Hinter-
lassenenfiirsorge solche Beitrige nur dann ausgerichtet werden konnen, wenn
es moglich sei, mit ihrer Hilfe den Gesuchsteller und die ihm im Wohnsitz fol-
genden Familienglieder vor der Armengenossigkeit zu bewahren oder davon zu
befreien. Die Ehefrau des Gesuchstellers sei auf Kosten der Armenpflege in einer
Heil- und Pflegeanstalt versorgt. J. Z. erfiille deshalb die Voraussetzungen fiir
den Bezug eines zusitzlichen Fiirsorgebeitrages nicht. — Gegen diese Verfiigung
hat die Direktion der sozialen Fiirsorge der Stadt Bern als unterstiitzungs-
pflichtige Armenbehorde rechtzeitig gemalB § 18 der genannten Verordnung bei
der Direktion des Fiirsorgewesens des Kantons Bern Beschwerde erhoben. Sie
macht geltend, daBl J.Z. mit der Hilfte der eidgendssischen Ehepaarsalters-
rente und einem zusdtzlichen kantonalen Fiirsorgebeitrag von Fr.264.— im
Jahr sich selber ohne Armenunterstiitzung durchbringen und pro 1950 vom Etat
der dauernd Unterstiitzten gestrichen werden konnte. Die Ehefrau kénne zwar
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nicht von der Armengendssigkeit befreit werden. Sie sei aber schon seit 15 Jahren
wegen unheilbarer Geisteskrankheit in der Heil- und Pflegeanstalt versorgt. Der
Ehemann konne wegen ihres Geisteszustandes keine Beziehungen mit ihr auf-
rechterhalten. Er hitte sich lingst von ihr scheiden lassen kénnen. Es wire eine
groBe Hérte, dem Ehemann trotz dieser Verhédltnisse die Zusatzrente vorzu-
enthalten. Die Beschwerdefiihrerin beantragt Ausrichtung eines zusédtzlichen
Fiirsorgebeitrages von Fr.264.— im Jahr ab 1. Juni 1949. — Die kantonale
Zentralstelle und die Gemeindestelle Bern fiir Alters- und Hinterlassenenfiirsorge
beantragen unter Hinweis auf den Wortlaut von § 7 der Verordnung vom 10.
Februar 1948 Abweisung der Beschwerde.

2. Es ist unbestritten, daf J.Z. personlich die Voraussetzungen fiir den
Bezug eines Fiirsorgebeitrages gemiall Art. 2, Buchstabe a des Gesetzes vom
8. Februar 1948 und § 1, 2, 7 und 8 der Verordnung vom 10. Februar 1948 iiber
die zusatzliche Alters- und Hinterlassenenfiirsorge erfiillen wiirde. Unbestritten
ist anderseits auch, daB8 die Ehefrau des Gesuchstellers nicht von der Armen-
genossigkeit befreit werden kann. Die Frage ist, ob die Ehefrau, obschon sie
seit vielen Jahren infolge ihrer Anstaltsversorgung tatsichlich von ihrem Ehe-
mann getrennt lebt und angesichts ihrer unheilbaren Geisteskrankheit wohl
endgiiltig getrennt bleiben wird, immer noch im Sinne von § 7 der Verordnung
vom 10. Februar 1948 dem Gesuchsteller im Wohnsitz folgt und ihn demnach
von der zusitzlichen Altersfiirsorge ausschlieBt, weil sie nicht ebenfalls von der
Armengendsssigkeit befreit werden kann.

Unter ,,Wohnesitz‘‘ ist zweifellos der zivilrechtliche Wohnsitz zu verstehen,
der ja gemaB § 2 der Verordnung iiberhaupt fiir die zuséitzliche Alters- und
Hinterlassenenfiirsorge im Kanton Bern malBgebend ist. GemaB Art. 25 des
Zivilgesetzbuches gilt in der Regel der Wohnsitz des Ehemannes als Wohnsitz
der Ehefrau; die Ehefrau folgt also dem Ehemann im Wohnsitz. Die Ehefrau
kann aber einen selbstdndigen Wohnsitz haben, wenn sie berechtigt ist, vom
Ehemann getrennt zu leben (Art. 25, Abs. 2). Diese Berechtigung ist nicht etwa
von einem Trennungsurteil im Sinne von Art. 147 oder einer richterlichen Be-
willigung im Sinne von Art. 145 oder 170 ZGB. abhingig. Gemall der Recht-
sprechung des Bundesgerichtes geniigt die objektive Begriindetheit des Ge-
trenntlebens, damit die Ehefrau eigenen Wohnsitz begriinden kann (BGE 41 I
106 ff., 302, 305 und 459; 421 146 und 377; 471424 ff.; 521 143; 53 1 60; 54 I 115).
Dafl das Getrenntleben der Ehegatten Z.-B. sachlich gerechtfertigt ist, bedarf
nach dem oben Gesagten keiner weiteren Begriindung. Frau Z. hat zwar wie ihr
Ehemann ihren Wohnsitz in Bern, aber es ist ein selbstindiger Wohnsitz. Frau
Z. folgt seit langerer Zeit nicht mehr ihrem Ehemann im Wohnsitz. IThre Armen-
genossigkeit beriihrt, von den Vorschriften betr. die zuséatzliche Altersfiirsorge aus
gesehen, den Ehemann nicht; sie schlieft ihn von dieser Fiirsorge nicht aus.

3. Die Beschwerde ist demnach gutgeheiBien; dem J. Z. ist der beantragte
Fiirsorgebeitrag von Fr. 264.— im Jahr, der sich im Rahmen der Beitragsansitze
gemaB Regierungsratsbeschlu vom 10. Februar 1948 hilt, zuzusprechen.

(Entscheid der Direktion des Fiirsorgewesens des Kts. Bern v. 11. Nov. 1949.)

10. Unterstiitzungspflicht von Verwandten. Keine Befreiung von der Unterstiitzungs-
pflicht, wenn Arbeitsscheuw und Liederlichkeit des Bediirftigen nicht nachgewiesen
sind, und wenn die Durchfiihrung von korrektionellen Mafnahmen durch die Armen-
behorde gegen diese vom Pflichtigen nicht verlangt wurde.

Das Biirgerliche Fiirsorgeamt Basel mullte in der Zeit vom 1. September
1946 bis zum 30. April 1947 die Schwester des Beklagten, M. Z., wegen voriiber-



—_ 24 —

gehender Arbeitslosigkeit total mit Fr. 235.35 unterstiitzen. Es stellt nun das
Begehren, es sei der beklagte Bruder K. Z. zum Ersatz dieser Unterstiitzungs-
auslagen zu verpflichten.

In der Klagebeantwortung wird Abweisung der Klage beantragt. Zur Be-
griindung wird darauf hingewiesen, dafl die Schwester geradezu darauf ausgehe,
sich je nach Laune unterstiitzen zu lassen. In diesem Sinne habe sie sich friiher
schon den Geschwistern gegeniiber gedullert. Die Schwester habe wiederholt
angemessene Stellungen boswillig aufgegeben oder nicht angetreten. Das Ge-
sundheitsamt habe festgestellt, daB die Schwester durchaus in der Lage sei, zu
arbeiten. Die Versteifung des rechten Ellenbogens sei unbeachtlich. Ihr Ver-
halten lasse sich nicht mit Psychopathie entschuldigen.

Der Regierungsrat zieht in Erwdgung :

1. Vorausgeschickt sei, dafl der Beklagte nicht bestreitet, in giinstigen Ver-
béltnissen zu leben. Die finanzielle Leistungsfihigkeit des Beklagten ist somit
grundsétzlich gegeben. Dagegen wird geltend gemacht, dal die Unterstiitzungs-
bediirftigkeit der vom Firsorgeamt unterstiitzten Schwester nicht vorliege;
diese hatte sich aus eigener Kraft durchbringen kénnen. Dieser Einwand kann
nicht gehért werden. Die Unterstiitzte war wihrend der Zeit vom 1. September
1946 bis 30. April 1947 voriibergehend nicht arbeitsfihig. Verschiedene Arzt-
zeugnisse bestitigen, daBl ihre verminderte Arbeitsfahigkeit und. ihre Unter-
stiitzungsbediirftigkeit zu einem groflen Teil mit Charakterziigen zusammen-
hangt, die als krankhaft zu bezeichnen und dem Willen der Genannten unzuging-
lich sind. Das Fiirsorgeamt konnte daher eine Hilfeleistung nicht verweigern.
Die Frage der Bediirftigkeit der Schwester des Beklagten ist somit zu bejahen.

2. Die Behauptung des Beklagten, daB die Schwester ihre Bediirftigkeit
selbst verschuldet habe, vermag auch nicht durchzudringen. Frau B. hatte die
Genannte wegen ihres schwierigen Charakters entlassen. Was die Schreibstube
fir Stellenlose anbelangt, so war damals keine geeignete Arbeit vorhanden.

Selbst wenn die Bediirftige ihre Notlage verschuldet hitte, so konnte dies
nicht ohne weiteres zur Befreiung des Beklagten von der Unterstiitzungspflicht
fithren. Dies gebt eindeutig aus dem vom Beklagten zitierten Urteil des Schwei-
zerischen Bundesgerichts vom 26. Miarz 1936 in Sachen Krummenacher/Biirger-
liches Fiirsorgeamt Basel hervor. Wenn der Beklagte hieraus das Gegenteil ab-
leiten will, so beruft er sich zu Unrecht auf diesen Entscheid. Das Bundesgericht
erklart darin ausdriicklich, daf3 der RegreBanspruch einer Armenbehdrde gegen-
iiber Verwandten erst dann abzuweisen wire, wenn diese Behorde trotz Rekla-
mation der Verwandten ohne weitere Vorkehren (korrektionelle MaBnahmen etec.)
mit der Unterstiitzung eines arbeitsscheuen und liederlichen Bediirftigen fort-
fahren wiirde. Diese Voraussetzungen sind aber im vorliegenden Falle nicht er-
fullt. Es kann der Bediirftigen weder Arbeitsscheu noch Liederlichkeit nach-
gewiesen werden. Ebensowenig ist belegt, dal der Beklagte bisher verlangt hat,
es seien korrektionelle Mafnahmen gegen seine Schwester zu ergreifen.

Was die angeblichen Aussagen der Bediirftigen gegeniiber Geschwistern an-
belangt, so liegen sie teilweise schon 4—10 Jahre zuriick, so dall heute nicht
darauf abgestellt werden kann. Dazu kommt, daBl die Geschwister der M. Z.
als Partei zu betrachten sind und es sich daher auch aus diesem Grunde eriibrigt,
sie hieriiber abzuhdren.

Demgemal hat der Regierungsrat die Klage des Biirgerlichen Fiirsorgeamtes
gutgeheilen. (Aus dem Entscheid des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt
vom 30. Januar 1948.)



	B. Entscheide kantonaler Behörden

